
Andere Verfahrensbeteiligte: Harmonisierungsamt für den Binnen
markt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) (Prozessbevoll
mächtigter: A. Folliard-Monguiral), Budějovický Budvar, národní 
podnik (Prozessbevollmächtigter: K. Čermák, advokát) 

Gegenstand 

Rechtsmittel gegen das Urteil des Gerichts erster Instanz (Erste 
Kammer) vom 25. März 2009, Anheuser-Busch/HABM 
(T-191/07) — Anheuser-Busch Inc./Harmonisierungsamt für 
den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), mit 
dem das Gericht eine Klage des Anmelders der Wortmarke 
„BUDWEISER“ für Waren der Klasse 32 auf Aufhebung der 
Entscheidung R 299/2006–2 der Zweiten Beschwerdekammer 
des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (HABM) vom 
20. März 2007 über die Zurückweisung der Beschwerde gegen 
die Entscheidung der Widerspruchsabteilung, die die Eintragung 
dieser Marke im Rahmen des Widerspruchs des Inhabers der 
internationalen Bild- und Wortmarken „BUDWEISER“ und „Bud
weiser Budvar“ für Waren der Klassen 31 und 32 zurückgewie
sen hatte, abgewiesen hat 

Tenor 

1. Das Rechtsmittel wird zurückgewiesen. 

2. Die Anheuser-Busch Inc. trägt die Kosten. 

( 1 ) ABl. C 193 vom 15.8.2009. 

Urteil des Gerichtshofs (Dritte Kammer) vom 15. Juli 2010 
(Vorabentscheidungsersuchen des Vestre Landsret — 

Dänemark) — Skatteministeriet/DSV Road A/S 

(Rechtssache C-234/09) ( 1 ) 

(Zollkodex der Gemeinschaften — Verordnung (EWG) 
Nr. 2913/92 — Art. 204 Abs. 1 Buchst. a — Verordnung 
(EWG) Nr. 2454/93 — Art. 859 — Externes Versandverfah
ren — Zugelassener Versender — Entstehung einer Zollschuld 

— Versanddokument für nicht vorhandene Waren) 

(2010/C 246/14) 

Verfahrenssprache: Dänisch 

Vorlegendes Gericht 

Vestre Landsret 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Skatteministeriet 

Beklagter: DSV Road A/S 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Vestre Landsret — Auslegung 
von Art. 1 und Art. 4 Nrn. 9 und 10 sowie von Art. 92, Art. 
96 und Art. 204 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EWG) Nr. 
2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des 
Zollkodex der Gemeinschaften (ABl. L 302, S. 1) — Zugelasse
ner Versender, der irrtümlich zwei Transitdokumente für ein 
und dieselbe Partie Waren im neuen Datenverarbeitungssystem 
für den Warenversand (NSTI) generiert und auf diese Weise ein 
und derselben Partie Waren unterschiedliche Versand-Bezug
nummern zugeteilt hat — Entstehen einer Zollschuld aufgrund 
der Unmöglichkeit der Beendigung des externen gemeinschaft
lichen Versandverfahrens durch Gestellung der Waren an der 
Bestimmungszollstelle — Erhebung von Zöllen für Waren, die 
angemeldet sind, jedoch nicht körperlich existieren 

Tenor 

Art. 204 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des 
Rates vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des Zollkodex der 
Gemeinschaften in der durch die Verordnung (EG) Nr. 648/2005 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. April 2005 
geänderten Fassung ist dahin auszulegen, dass er auf einen Fall wie 
den im Ausgangsverfahren in Rede stehenden nicht anwendbar ist, in 
dem ein zugelassener Versender aufgrund eines Fehlers zwei externe 
Versandverfahren für ein und dieselbe Ware in Gang gesetzt hat, da 
das überzählige Versandverfahren, weil es eine nicht vorhandene Ware 
betrifft, nicht geeignet ist, zur Entstehung einer Zollschuld nach dieser 
Bestimmung zu führen. 

( 1 ) ABl. C 205 vom 29.8.2009. 

Urteil des Gerichtshofs (Erste Kammer) vom 29. Juli 2010 
(Vorabentscheidungsersuchen des Augstākās tiesas Senāts 
— Republik Lettland) — Pakora Pluss SIA/Valsts 

ieņēmumu dienests 

(Rechtssache C-248/09) ( 1 ) 

(Akte über den Beitritt zur Europäischen Union — Zollunion 
— Übergangsmaßnahmen — Überführung in den zollrecht
lich freien Verkehr unter Befreiung von Zöllen — Ware, die 
am Tag des Beitritts der Republik Lettland in der erweiterten 
Gemeinschaft transportiert wurde — Ausfuhrförmlichkeiten 

— Einfuhrabgaben — Mehrwertsteuer) 

(2010/C 246/15) 

Verfahrenssprache: Lettisch 

Vorlegendes Gericht 

Augstākās tiesas Senāts
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Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Pakora Pluss SIA 

Beklagter: Valsts ieņēmumu dienests 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Augstākās tiesas Senāts — Aus
legung von Art. 4 Nr. 10 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 
des Rates vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des Zollkodex 
der Gemeinschaften (ABl. L 302, S. 1), von Art. 448 der Ver
ordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommission vom 2. Juli 1993 
mit Durchführungsvorschriften zu der Verordnung (EWG) Nr. 
2913/92 des Rates zur Festlegung des Zollkodex der Gemein
schaften (ABl. L 253, S. 1) sowie der Beitrittsakte 2003, Anhang 
IV, Kapitel 5, Nr. 1 — Einfuhr eines Kraftfahrzeugs auf dem 
Seeweg — Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr un
ter Freistellung von Zöllen und anderen Zollmaßnahmen, die 
für Waren gelten, die am Tag des Beitritts nach der Ausfuhr
zollabfertigung in der erweiterten Gemeinschaft transportiert 
wurden 

Tenor 

1. Anhang IV Kapitel 5 Nr. 1 der Akte über die Bedingungen des 
Beitritts der Tschechischen Republik, der Republik Estland, der 
Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, 
der Republik Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, 
der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik und die 
Anpassungen der die Europäische Union begründenden Verträge 
ist dahin auszulegen, dass es für die Prüfung, ob die dort auf
geführten Ausfuhrförmlichkeiten erfüllt sind, irrelevant ist, ob die 
in Art. 448 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommis
sion vom 2. Juli 1993 mit Durchführungsvorschriften zu der 
Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates zur Festlegung des 
Zollkodex der Gemeinschaften in der durch die Verordnung (EG) 
Nr. 2787/2000 der Kommission vom 15. Dezember 2000 ge
änderten Fassung vorgesehenen Maßnahmen durchgeführt worden 
sind, selbst wenn ein Frachtmanifest ausgefertigt worden ist. 

2. Die Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom 12. Ok
tober 1992 zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften in 
der durch die Verordnung (EG) Nr. 82/97 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 19. Dezember 1996 geänderten 
Fassung und die Verordnung Nr. 2454/93 in der durch die 
Verordnung Nr. 2787/2000 geänderten Fassung gelten in den 
neuen Mitgliedstaaten seit 1. Mai 2004, ohne dass die Vergüns
tigung aus der Regelung nach Anhang IV Kapitel 5 Nr. 1 dieser 
Beitrittsakte in Anspruch genommen werden kann, wenn die dort 
vorgesehenen Ausfuhrförmlichkeiten für die am Tag des Beitritts 
dieser neuen Mitgliedstaaten zur Union in der erweiterten Gemein
schaft transportierten Waren nicht erfüllt worden sind. 

3. Art. 4 Nr. 10 der Verordnung Nr. 2913/92 in der durch die 
Verordnung Nr. 82/97 geänderten Fassung ist dahin auszulegen, 
dass der Begriff „Einfuhrabgaben“ nicht die Mehrwertsteuer um
fasst, die auf die Einfuhr von Gegenständen zu erheben ist. 

4. Bei der Einfuhr einer Ware trifft die Verpflichtung zur Zahlung 
der Mehrwertsteuer die Person oder Personen, die vom Mitglied
staat der Einfuhr als Steuerschuldner bezeichnet oder anerkannt 
werden. 

( 1 ) ABl. C 220 vom 12.9.2009. 

Urteil des Gerichtshofs (Zweite Kammer) vom 
15. Juli 2010 (Vorabentscheidungsersuchen des 
Bundesgerichtshofs — Deutschland) — Bianca Purrucker/ 

Guillermo Vallés Pérez 

(Rechtssache C-256/09) ( 1 ) 

(Justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen — Zuständigkeit 
sowie Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in 
Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche 
Verantwortung — Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 — Einst
weilige Maßnahmen einschließlich Schutzmaßnahmen — 

Anerkennung und Vollstreckung) 

(2010/C 246/16) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Bundesgerichtshof 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: Bianca Purrucker 

Beklagter: Guillermo Vallés Pérez 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Bundesgerichtshof — Aus
legung des Kapitels 3 der Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 
des Rates vom 27. November 2003 über die Zuständigkeit 
und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen 
in Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verant
wortung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1347/2000 (ABl. L 338, S. 1) — Anwendung der Anerken
nungs- und Vollstreckungsregeln dieser Verordnung auf eine 
einstweilige Maßnahme, mit der das Sorgerecht für ein Kind 
auf seinen Vater übertragen wird und die Rückgabe des in 
einem anderen Mitgliedstaat von seiner Mutter zurückgehalte
nen Kindes an seinen Vater angeordnet wird
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